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1. Bescheinigungsverfahren

1.1 Beantragung der Bescheinigung

Die Bescheinigung ist objektbezogen zu beantragen. Für Gebäu-
deteile, die selbstständige unbewegliche Wirtschaftsgüter sind, 
sowie für Eigentumswohnungen und im Teileigentum stehende 
Räume sind grundsätzlich jeweils eigenständige Bescheinigungen 
auszustellen. 

In Fällen von Bauträger- oder Erwerbermodellen und Wohn- und 
Teileigentumsgemeinschaften kann stattdessen eine Gesamtbe-
scheinigung inklusive der Aufteilung auf die einzelnen Teilobjek-
te ausgestellt werden, soweit der Antragsteller wirksam von den 
jeweiligen Erwerbern bevollmächtigt wurde. Ist eine Gesamtbe-
scheinigung erteilt worden, dürfen für diese Erwerber keine Ein-
zelbescheinigungen mehr erteilt werden. Zur erforderlichen ob-
jektbezogenen Aufteilung der begünstigten Aufwendungen ver-
gleiche Ziffer 5.

Die Bescheinigung muss in Textform und möglichst in elektroni-
scher Form von den Eigentümern oder einem wirksam Bevoll-
mächtigten beantragt werden (Anlage 1). An eine Vertretung ist 
eine Bescheinigung nur zu erteilen, wenn eine wirksame Vertre-
tungsbefugnis vorliegt.

1.2 Umfang des Bescheinigungsverfahrens

Das Bescheinigungsverfahren umfasst nach R 7h Absatz 4 der 
Einkommensteuer-Richtlinien die Prüfung,

1.  ob das Gebäude in einem förmlich festgelegten Sanierungsge-
biet oder städtebaulichen Entwicklungsbereich belegen ist 
(Ziffer 2 und 4),

2.  ob Modernisierungs- und  Instandsetzungsmaßnahmen im 
Sinne des § 7h Absatz 1 Satz 1 EStG oder andere Maßnahmen 
im Sinne des § 7h Absatz 1 Satz 2 EStG durchgeführt worden 
sind (Ziffer 3),

3.  in welcher Höhe Aufwendungen, die die Voraussetzungen der 
Ziffer 2 erfüllen, angefallen sind (Ziffer 5),

Bescheinigungsrichtlinien zur Anwendung der §§ 7h, 10f und § 11a  
des Einkommensteuergesetzes

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung

Vom 11. Juni 2021 – VIII 410

VV Meckl.-Vorp. Gl.-Nr. 213 - 10

Die Inanspruchnahme von erhöhten Absetzungen für Herstellungskosten oder Anschaffungskosten bei Gebäuden in Sanierungsgebieten 
und städtebaulichen Entwicklungsbereichen nach § 7h des Einkommensteuergesetzes (nachfolgend EStG genannt), in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. März 2021 (BGBl. I 
S. 330) geändert worden ist, sowie die Regelung über den Abzug von Erhaltungsaufwand nach § 11a EStG an solchen Gebäuden, setzt 
eine Bescheinigung durch die Gemeinde voraus. Entsprechendes gilt für die Steuerbegünstigung nach § 10f EStG bei zu eigenen Wohn-
zwecken genutzten Gebäuden in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen. Hierbei sind die folgenden Beschei-
nigungsrichtlinien zu beachten:

Anlage 1
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4.  inwieweit Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln durch eine für 
Sanierungsgebiete oder städtebauliche Entwicklungsbereiche 
zuständige Behörde bewilligt worden sind oder nach Ausstel-
lung der Bescheinigung bewilligt werden (vergleiche Zif-
fer 6).

Die Bescheinigung unterliegt weder in rechtlicher noch in tatsäch-
licher Hinsicht der Nachprüfung durch die Finanzbehörden. Es 
handelt sich hierbei um einen Verwaltungsakt in Form eines 
Grundlagenbescheides, an den die Finanzbehörden im Rahmen 
des gesetzlich vorgegebenen Umfangs gebunden sind (§ 175 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 Abgabenordnung). Ist jedoch für die Fi-
nanzbehörde offensichtlich, dass die Bescheinigung für Maßnah-
men erteilt worden ist, bei denen die gesetzlichen Voraussetzun-
gen nicht vorliegen, hat die Finanzbehörde ein Remonstrations-
recht, das heißt, sie kann die Bescheinigungsbehörde zur Überprü-
fung veranlassen sowie um Rücknahme oder Änderung der dem 
Antragsteller erteilten Bescheinigung innerhalb der Jahresfrist 
(§ 48 Absatz 4 Landesverwaltungsverfahrensgesetz [nachfolgend 
VwVfG M-V genannt]) nach Maßgabe des § 48 Absatz 1 VwVfG 
M-V bitten. Die Bescheinigungsbehörde ist verpflichtet, der Fi-
nanzbehörde die Rücknahme oder Änderung der Bescheinigung 
mitzuteilen (§ 4 der Mitteilungsverordnung).

Die bescheinigten Aufwendungen können steuerrechtlich nur be-
rücksichtigt werden, wenn auch die weiteren steuerrechtlichen 
Voraussetzungen, die durch die zuständige Finanzbehörde geprüft 
werden, vorliegen (vergleiche Ziffer 7). 

Die Bindungswirkung der ausgestellten Bescheinigung erstreckt 
sich daher nicht auf diese Punkte, die einer abschließenden Prü-
fung durch die Finanzbehörde vorbehalten sind. 

In die Bescheinigung (Anlage 2) ist folgender Hinweis aufzuneh-
men: 

„Diese Bescheinigung ist nicht alleinige Voraussetzung für die 
Inanspruchnahme der Steuervergünstigung. Die Finanzbehörde 
prüft weitere steuerrechtliche Voraussetzungen, insbesondere die 
Abziehbarkeit der Aufwendungen als Betriebsausgaben, als Wer-
bungskosten oder wie Sonderausgaben, die Zugehörigkeit der 
Aufwendungen zu den Anschaffungskosten im Sinne des § 7h 
Absatz 1 Satz 3 EStG oder zu den Herstellungskosten, zum Erhal-
tungsaufwand oder zu den nicht abziehbaren Kosten und ob die 
Maßnahmen zur Herstellung eines neuen Gebäudes führen.“.

Um den Eigentümern frühzeitig Klarheit über den Inhalt der zu 
erwartenden Bescheinigung zu geben, kann die Bescheinigungs-
behörde bereits eine schriftliche Zusicherung nach § 38 VwVfG 
M-V über die zu erwartende Bescheinigung geben. Die dabei zu-
grunde gelegten Voraussetzungen sind eindeutig darzustellen. 

Die schriftliche Zusicherung hat den Hinweis zu enthalten, dass 
allein die zuständige Finanzbehörde prüft, ob steuerlich begüns-
tigte Anschaffungs-, Herstellungs- oder Erhaltungskosten im 
Sinne der §§ 7h, 10f und 11a EStG oder hiernach nicht begünstig-
te andere Kosten vorliegen.

Die Zusicherung ist keine Bescheinigung im Sinne des § 7h Ab-
satz 2 EStG. Sie ist nicht zur Vorlage geeignet, um die erhöhten 
Absetzungen in Anspruch zu nehmen.

Eine verbindliche Auskunft über die voraussichtliche Bemes-
sungsgrundlage der Steuervergünstigung kann nur die zuständige 
Finanzbehörde bei Vorliegen einer schriftlichen Zusicherung der 
Bescheinigungsbehörde unter den allgemeinen Voraussetzungen 
für die Erteilung einer verbindlichen Auskunft durch die Finanz-
behörden geben.

2. Belegenheit des Gebäudes in einem förmlich festgelegten 
Sanierungsgebiet oder städtebaulichen Entwicklungsbereich

Das Gebäude muss in einem förmlich festgelegten Sanierungsge-
biet oder städtebaulichen Entwicklungsbereich belegen sein (ver-
gleiche auch Ziffer 4). Aufwendungen für Maßnahmen an Gebäu-
den in anderen Gebieten (zum Beispiel Stadt- und Dorferneue-
rungsmaßnahmen im Rahmen von Landesprogrammen ohne An-
wendung des Besonderen Städtebaurechts des BauGB oder Maß-
nahmen im Sinne der §§ 171a – 171e Baugesetzbuch [nachfolgend 
BauGB genannt]) sind nicht begünstigt.

3. Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im 
Sinne des § 7h Absatz 1 Satz 1 EStG oder andere Maßnahmen 
im Sinne des § 7h Absatz 1 Satz 2 EStG

Die Gemeinde hat zu bescheinigen, dass

-  Modernisierungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen im Sinne 
des § 177 BauGB (vergleiche Ziffer 3.1) oder

-  Maßnahmen, zu deren Durchführung sich Eigentümer gegen-
über der Gemeinde verpflichtet haben und die der Erhaltung, 
Erneuerung und funktionsgerechten Verwendung eines Ge-
bäudes dienen, das wegen seiner geschichtlichen, künstleri-
schen oder städtebaulichen Bedeutung erhalten bleiben soll 
(vergleiche Ziffer 3.2), 

durchgeführt worden sind und die Maßnahmen den Zielen und 
Zwecken der städtebaulichen Sanierung (§ 136 BauGB) oder Ent-
wicklung (§ 165 BauGB) entsprechen.

Da der Grundgedanke des § 177 BauGB die Mängel- und Miss-
standsbeseitigung an einem bestehenden Gebäude zur Wiederher-
stellung des zum bestimmungsgemäßen Gebrauch geeigneten 
Zustandes ist, können die Maßnahmen für einen Neubau nicht 
bescheinigt werden (vergleiche auch Ziffer 3.3). 

3.1 Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im 
Sinne des § 177 BauGB (§ 7h Absatz 1 Satz 1 EStG)

Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in Sanie-
rungsgebieten oder Entwicklungsbereichen im Sinne des § 177 
BauGB sind Maßnahmen, die eine Gemeinde zur Beseitigung von 
Missständen durch ein Modernisierungsgebot und zur Behebung 
von Mängeln durch ein Instandsetzungsgebot anordnet (verglei-
che auch Ziffer 4). Die Beseitigung von Missständen und Behe-
bung von Mängeln sind Maßnahmen, die den Zielen und Zwecken 
der städtebaulichen Sanierung und Entwicklung dienen.

Bescheinigungsfähig sind auch Modernisierungs- oder Instand-
setzungsmaßnahmen im Sinne des § 177 BauGB, die auf Grund 
einer vor Beginn der Baumaßnahme abgeschlossenen schriftlich 
festgehaltenen Vereinbarung zwischen Eigentümer und der Ge-
meinde durchgeführt worden sind. Bei der Vereinbarung kann sich 

Anlage 2
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die Gemeinde der Antragsunterlagen zur Genehmigung nach 
§ 144 Absatz 1 BauGB bedienen. Die fehlende Vereinbarung kann 
nicht durch die Erteilung einer Baugenehmigung oder den Geneh-
migungsbescheid nach § 145 BauGB ersetzt werden.

3.1.1 Modernisierung

Durch Modernisierung zu beseitigende Missstände liegen nach 
§ 177 Absatz 2 BauGB insbesondere vor, wenn das Gebäude nicht 
den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse entspricht. Die Obergrenze für bauliche Anforderun-
gen bilden die Ziele und Zwecke der Sanierung (§ 136 in Verbin-
dung mit § 140 Nummer 3 BauGB) oder Entwicklung (§ 165 
Absatz 3 BauGB), die Vorschriften der Landesbauordnung Meck-
lenburg-Vorpommern und andere öffentlich-rechtliche Vorschrif-
ten über die Mindestanforderungen an die Bauausführung und die 
Gebäudeausstattung. Nicht jedes Zurückbleiben hinter den heuti-
gen Anforderungen begründet dabei einen Missstand.

Den Maßstab für den bescheinigungsfähigen erforderlichen Um-
fang der Modernisierung bilden die von der Gemeinde der Ge-
samtmaßnahme zugrunde gelegten Ziele und Zwecke der Sanie-
rung oder Entwicklung, zum Beispiel die Sicherung und Stärkung 
der vorhandenen Wohnfunktion in einem Stadtgebiet durch Erhal-
tung von preiswertem Wohnraum oder durch notwendige Ergän-
zung vorhandener Wohnungen (soweit dies aus anderen Gründen 
nicht ausgeschlossen werden muss).

Dagegen können Maßnahmen in der Regel nicht gänzlich beschei-
nigt werden, wenn der Gebrauchswert des Gebäudes infolge der Mo-
dernisierung nach Beendigung der Maßnahmen weit über diesen 
Anforderungen der Sanierung oder Entwicklung liegt. So werden 
zum Beispiel Modernisierungsmaßnahmen, die deutlich zu einer un-
erwünschten Änderung der bestehenden Sozialstruktur (zum Bei-
spiel so genannte Luxusmodernisierungen von Wohnungen) oder 
Gewerbestruktur führen, von der Gemeinde nur insoweit bescheinigt, 
als dass sie der Verpflichtung gegenüber der Gemeinde entsprechen.

3.1.2 Instandsetzung

Durch Instandsetzung zu behebende Mängel im Sinne § 177 Ab-
satz 3 BauGB liegen vor, wenn durch nachträgliche Verschlechte-
rung des Gebäudes (zum Beispiel durch Abnutzung, Alterung, 
Witterungseinflüsse oder Einwirkungen Dritter) insbesondere

-  die bestimmungsgemäße Nutzung des Gebäudes nicht nur un-
erheblich beeinträchtigt wird,

-  das Gebäude nach seiner äußeren Beschaffenheit das Straßen- 
oder Ortsbild nicht nur unerheblich beeinträchtigt oder

-  das Gebäude erneuerungsbedürftig ist und wegen seiner städ-
tebaulichen, insbesondere geschichtlichen oder künstleri-
schen Bedeutung erhalten bleiben soll. Dafür ist nicht erfor-
derlich, dass es sich um ein Baudenkmal im Sinne des § 2 
Absatz 2 Denkmalschutzgesetz (nachfolgend DSchG M-V 
genannt) handelt.

Bescheinigungsfähig sind nur Maßnahmen, die auf die Wieder-
herstellung des baulichen Zustandes gerichtet sind, der ursprüng-
lich vorhanden war (vergleiche aber Ziffer 3.3). Laufende Instand-
haltungsmaßnahmen sind nicht steuerlich begünstigt.

3.2 Andere Maßnahmen an Gebäuden, die wegen ihrer ge-
schichtlichen, künstlerischen oder städtebaulichen Bedeutung 
erhalten bleiben sollen (§ 7h Absatz 1 Satz 2 EStG)

Die Gemeinde muss neben der Belegenheit des Gebäudes in 
einem Sanierungsgebiet oder städtebaulichen Entwicklungsbe-
reich bescheinigen, dass es sich um ein wegen seiner geschichtli-
chen, künstlerischen oder städtebaulichen Bedeutung erhaltens-
wertes Gebäude handelt. Diese bescheinigungsfähigen Aufwen-
dungen für Herstellungskosten von Maßnahmen, die der Erhal-
tung, Erneuerung und funktionsgerechten Verwendung des Ge-
bäudes dienen, gehen über die Aufwendungen nach § 7h Absatz 1 
Satz 1 EStG (vergleiche Ziffer 3.1) hinaus. Das Gebäude muss 
kein Baudenkmal im Sinne des § 2 Absatz 2 DSchG M-V sein. 
Soweit es sich bei dem Gebäude um ein Baudenkmal handelt, ist 
auf die Möglichkeit der erhöhten Absetzung bei Baudenkmälern 
nach § 7i EStG hinzuweisen; im Übrigen sind in diesen Fällen die 
Bestimmungen des DSchG M-V zu beachten.

In Betracht kommen Maßnahmen, die zur sinnvollen Nutzung des 
erhaltenswerten Gebäudes objektiv und nicht nur nach den Ver-
hältnissen des Berechtigten notwendig sind. Zu solchen Maßnah-
men zählen beispielsweise

-  der Erhalt und die Erneuerung eines Gebäudes (oder Gebäu-
deteiles), das für die Raumbildung eines Straßenzuges oder 
Marktplatzes von besonderer Bedeutung ist,

-  die Umnutzung oder Umgestaltung eines Gebäudes (zum Bei-
spiel im Rahmen einer Konversion) oder Gebäudeteiles (zum 
Beispiel im Erd- oder Dachgeschoss), zum Beispiel, wenn das 
Gebäude unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sonst nicht 
mehr nutzbar ist oder wenn das Gebäude nach den Zielen und 
Zwecken der Sanierung oder Entwicklung eine andere Funk-
tion erhalten soll,

-  Maßnahmen zur notwendigen Anpassung an den allgemeinen 
Wohnungsstandard über die Mindestanforderungen für Mo-
dernisierung im Sinne des § 177 BauGB (vergleiche Zif-
fer 3.1.1) hinaus. Dazu gehört jedoch zum Beispiel nicht der 
Einbau eines offenen Kamins oder eines Kachelofens, wenn 
bereits eine Heizungsanlage vorhanden ist, oder von 
Schwimmbecken, Sauna, Bar und so weiter.

Führen solche Aufwendungen zu einem Neubau im bautechni-
schen Sinne, ist dies schädlich (§ 7h Absatz 1a EStG). Ein Neubau 
im bautechnischen Sinne liegt vor, wenn die eingefügten Neubau-
teile dem Gesamtgebäude das Gepräge geben. Das ist dann der 
Fall, wenn die tragenden Gebäudeteile (zum Beispiel Fundamen-
te, tragende Außen- und Innenwände, Geschossdecken und die 
Dachkonstruktion) in überwiegendem Umfang ersetzt werden.

Maßnahmen zur Errichtung neuer Stellplätze oder Garagen inner-
halb oder außerhalb des Gebäudes können nur bescheinigt wer-
den, wenn sie zur sinnvollen Nutzung des Gebäudes unerlässlich 
sind. Aufwendungen für neue Gebäudeteile zur Erweiterung der 
Nutzfläche, zum Beispiel Anbauten oder Erweiterungen, können 
nicht bescheinigt werden. Ausnahmen sind denkbar, wenn die 
Aufwendungen zur sinnvollen Nutzung unerlässlich sind und 
ohne sie eine Nutzung entsprechend den Zielen und Zwecken der 
städtebaulichen Sanierung (§ 136 in Verbindung mit § 140 Num-
mer 3 BauGB) oder Entwicklung (§ 165 BauGB) objektiv und 
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nicht nur nach den Verhältnissen des Berechtigten ausgeschlossen 
ist. Entsprechendes gilt für Ausbauten, zum Beispiel des Dachge-
schosses zur Erweiterung der Nutzfläche.

Bei Umnutzungen und Nutzungserweiterungen ist auch der rechtfer-
tigende Ausnahmetatbestand zu bescheinigen und zu begründen, 
dass die Aufwendungen zur sinnvollen Nutzung unerlässlich sind 
und ohne sie eine Nutzung entsprechend den Zielen und Zwecken 
der städtebaulichen Sanierung oder Entwicklung objektiv und nicht 
nur nach den Verhältnissen des Berechtigten ausgeschlossen ist.

Entsteht durch die Baumaßnahmen ein steuerrechtlich selbststän-
diges Wirtschaftsgut, zum Beispiel eine getrennt vom Gebäude 
errichtete Tiefgarage oder Außenanlagen (Straßenzufahrten, Hof-
befestigung, Grün- und Gartenanlagen), sind die Aufwendungen 
grundsätzlich nicht nach § 7h EStG begünstigt. Die Prüfung, ob 
ein selbständiges Wirtschaftsgut entstanden ist, obliegt den Fi-
nanzbehörden (vergleiche Ziffer 7).

Die Kosten für die Installation von Photovoltaikanlagen sind nicht 
begünstigt.

Bescheinigungsfähig sind nur Maßnahmen, zu deren Durchfüh-
rung sich die Eigentümer gegenüber der Gemeinde vertraglich 
verpflichtet haben (zum Zeitpunkt der Verpflichtung vergleiche 
auch Ziffer 4).

3.3 Wiedererrichtung eines Gebäudes

Der Abbau und die anschließende Wiedererrichtung des Gebäudes 
unter weitest gehender Wiederverwendung der alten Bauteile 
(zum Beispiel Teile der Fachwerktragkonstruktion und Dachde-
ckung) ist nur dann eine bescheinigungsfähige Sanierungsmaß-
nahme im Sinne des § 177 BauGB in Verbindung mit § 7h EStG, 
wenn diese Rekonstruktion aus bautechnischen, sicherheitstech-
nischen oder wirtschaftlichen Gründen geboten ist.

Die Wiedererrichtung eines Gebäudes nach historischem Vorbild 
nach dem Abriss sowie der Wiederaufbau eines zerstörten Gebäu-
des oder Gebäudeteils (zum Beispiel in einer Baulücke) sind keine 
bescheinigungsfähigen Aufwendungen nach § 7h EStG. 

4. Festlegung des Sanierungsgebiets oder städtebaulichen 
Entwicklungsbereichs und Modernisierungs- oder Instand-
setzungsverpflichtung vor Beginn der Baumaßnahme

Vor Beginn der Baumaßnahme muss

-  das Sanierungsgebiet oder der städtebauliche Entwicklungs-
bereich förmlich festgelegt sein,

-  das Modernisierungs- oder Instandsetzungsgebot ausgespro-
chen oder die Vereinbarung abgeschlossen worden sein (Zif-
fer 3.1).

Soweit einzelne Baumaßnahmen bereits vor den oben genannten 
Voraussetzungen durchgeführt wurden, kann eine Bescheinigung 
nicht erteilt werden. Die nachträgliche Festlegung oder Verpflich-
tung reicht nicht aus.

Werden das Sanierungsgebiet oder der städtebauliche Entwick-
lungsbereich oder die Verpflichtung im Verlaufe einer Baumaß-

nahme festgelegt, können nur die nach diesem Zeitpunkt durchge-
führten Maßnahmen bescheinigt werden.

Wird die dem Objekt zugrundeliegende Sanierungssatzung wäh-
rend der Durchführung der Baumaßnahme oder danach aufgeho-
ben, ist dies für die Begünstigung der bereits entstandenen oder 
noch entstehenden Aufwendungen ohne Bedeutung. Ausschlag-
gebend ist alleine die förmliche Festlegung als Sanierungsgebiet 
oder städtebaulicher Entwicklungsbereich im Zeitpunkt des Be-
ginns der Instandsetzungs- oder Modernisierungsmaßnahme.

Die Gemeinde hat bereits bei Anordnung des Modernisierungs- 
oder Instandsetzungsgebots oder im Rahmen der Vereinbarung 
(vergleiche Ziffer 3.1) hinzuweisen auf

- die Bedeutung für die Erteilung einer Bescheinigung,

-  das eigenständige Prüfungsrecht der Finanzbehörden (verglei-
che Ziffer 7).

5. Höhe der Aufwendungen, Inhalt und Form der Bescheini-
gung

Die Gemeinde hat nur tatsächlich angefallene Aufwendungen zu 
bescheinigen. Dazu gehört nicht die eigene Arbeitsleistung der 
Eigentümer oder die Arbeitsleistung aus unentgeltlicher Beschäf-
tigung. Zu den bescheinigungsfähigen Aufwendungen gehören 
aber die auf begünstigte Maßnahmen entfallenden Lohn- und Ge-
haltskosten für eigene Arbeitnehmer, Material und Betriebskos-
ten, Aufwendungen für Arbeitsgeräte. Genehmigungs- und Prü-
fungsgebühren gehören zu den Kosten der genehmigten oder ge-
prüften Baumaßnahme. Skonti, anteilige Beiträge zur Bauwesen-
versicherung oder sonstige Abzüge mindern die zu berücksichti-
genden Kosten. Die Prüfung schließt keine Preis- oder Angebots-
kontrolle ein.

Zu den bescheinigungsfähigen Aufwendungen gehören grund-
sätzlich auch die Gemeinkosten. In Bauträgerfällen gehören zu 
den bescheinigungsfähigen Aufwendungen auch die so genannten 
Funktionsträgergebühren (zum Beispiel Kosten eines Sanierungs- 
oder Entwicklungsträgers oder von Beauftragten im Sinne der 
§§ 157 und 167 BauGB, Baubetreuungskosten; vergleiche im Ein-
zelnen BMF-Schreiben vom 20. Oktober 2003, BStBl. I S. 546), 
der Gewinnaufschlag des Bauträgers, die Grunderwerbsteuer 
sowie weitere Anschaffungsnebenkosten. Die Entscheidung, ob 
diese Aufwendungen zum Beispiel den Herstellungs- oder An-
schaffungskosten oder den sofort abziehbaren Werbungskosten 
zuzurechnen sind, obliegt den Finanzbehörden. In diesen Fällen 
ist folgender Zusatz in die Bescheinigung aufzunehmen:

„Zu den bescheinigten Aufwendungen gehören Gemeinkosten, 
Funktionsträgergebühren, Gewinnaufschläge des Bauträgers, die 
Grunderwerbsteuer sowie weitere Anschaffungsnebenkosten. Be-
günstigt ist nur der Anteil, der nach den Feststellungen der Finanz-
behörden zu den Anschaffungskosten im Sinne des § 7h Absatz 1 
Satz 3 EStG oder den Herstellungskosten gehört, die auf die be-
günstigten Baumaßnahmen entfallen.“

Werden Gemeinkosten, Funktionsträgergebühren, Gewinnauf-
schläge des Bauträgers, die Grunderwerbsteuer sowie weitere  
Anschaffungsnebenkosten nicht bescheinigt, ist folgender Zusatz 
in die Bescheinigung aufzunehmen:
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„Zusätzlich gehören zu den begünstigten Aufwendungen Gemein-
kosten, Funktionsträgergebühren, Gewinnaufschläge des Bauträ-
gers, die Grunderwerbsteuer sowie weitere Anschaffungsneben-
kosten. Davon ist jedoch nur der Anteil begünstigt, der nach den 
Feststellungen der Finanzbehörde zu den Anschaffungskosten im 
Sinne des § 7h Absatz 1 Satz 3 EStG oder den Herstellungskosten 
gehört, die auf die begünstigten Baumaßnahmen entfallen.“

Zur hieraus folgenden Prüfverpflichtung der Finanzbehörden 
siehe Ziffer 7 Nummer 8.

Alle Rechnungsbeträge aus den detaillierten, nachvollziehbaren 
und prüffähigen Originalrechnungen sind vom Antragsteller voll-
ständig nach Gewerken geordnet entsprechend dem Vordruck auf-
zulisten. Darin sind auch Angaben zum Zahlbetrag und Zahlungs-
datum der einzelnen Rechnungen, sowie zum Zeitpunkt der Aus-
führung der Baumaßnahme zu tätigen. Außerdem muss daraus 
hervorgehen, welche der Rechnungen und in welcher Höhe Auf-
wendungen aus zusammengefassten Rechnungen auf Außenanla-
gen entfallen und welcher Art diese Außenanlagen sind. Erforder-
lich ist die Vorlage der Schlussrechnungen. Abschlagsrechnungen 
und Kostenvoranschläge ersetzen keine Schlussrechnung. Kas-
senzettel müssen Menge, Artikel und Preis eindeutig erkennen 
lassen.

Ist die Vorlage der Schlussrechnungen wegen der Insolvenz des 
Bauträgers nicht möglich, kann die Bescheinigung nur erteilt wer-
den, wenn die begünstigten Aufwendungen einzeln nach Gewer-
ken durch ein vom Erwerber vorzulegendes Gutachten eines 
Bausachverständigen nachgewiesen werden und er die Insolvenz 
des Bauträgers glaubhaft macht. Der an den Bauträger gezahlte 
Kaufpreis bildet die Obergrenze der bescheinigungsfähigen Auf-
wendungen. Pauschalrechnungen von Handwerkern können nur 
berücksichtigt werden, wenn das Angebot, das dem Pauschalver-
trag zugrunde liegt, beigefügt ist. Wenn es zur Prüfung der Einzel-
leistungen erforderlich ist, kann die Vorlage der Kalkulation ver-
langt werden. Genehmigungs- und Prüfungsgebühren gehören zu 
den Kosten der genehmigten oder geprüften Baumaßnahme. Bei 
ernstlichen Zweifeln können auch Originalrechnungen und origi-
nale Kalkulationen verlangt werden. 

Die Gemeinde hat zu bescheinigen, ob die dem Bescheinigungs-
antrag zugrundeliegende Maßnahme durchgeführt wurde und in 
welcher Höhe die Aufwendungen durch Vorlage der Rechnungen 
nachgewiesen wurden. Die eingereichte Rechnungsaufstellung ist 
zugleich Bestandteil der Bescheinigung (Pflichtanlage). Die Be-
scheinigungsbehörde hat darauf die anerkannten Aufwendungen 
kenntlich zu machen.

Betreffen Baumaßnahmen mehrere Sanierungs- oder Entwick-
lungsobjekte, für die jeweils selbstständige Bescheinigungen aus-
zustellen sind – beispielsweise mehrere Eigentumswohnungen in 
einem Gesamtobjekt, vergleiche Ziffer 1.1 – oder für die eine Ge-
samtbescheinigung ausgestellt wird und die Aufteilung in einer 
Anlage beigefügt ist, ist die Zuordnung der Gesamtaufwendungen 
grundsätzlich nach den vorgelegten Aufteilungsschlüsseln vorzu-
nehmen, sofern diese nach rein wirtschaftlichen Kriterien erfolg-
ten. Andernfalls sind die Gesamtaufwendungen nach den folgen-
den Grundsätzen auf die Einzelobjekte aufzuteilen:

-  Die das Gesamtgebäude (= Gemeinschaftseigentum, bei-
spielsweise tragende Elemente, Fassade, Dach, Treppenhaus) 

betreffenden Kosten sind den eigenständigen Gebäudeteilen 
jeweils anteilig nach dem Verhältnis der Nutzflächen zuzuord-
nen.

-  Aufwendungen, die nicht das Gesamtgebäude betreffen, sind 
ebenfalls im Nutzflächenverhältnis aufzuteilen, soweit die 
Ausstattung der einzelnen Gebäudeteile identisch ist (bei-
spielsweise vergleichbare Fliesen, Bodenbeläge, Sanitärin-
stallationen). Weichen die Ausstattungsmerkmale – etwa auf-
grund von Sonderwünschen der Eigentümer – voneinander ab 
oder betreffen Baumaßnahmen nur eine Wohnung, ist eine 
direkte Zuordnung zum Einzelobjekt vorzunehmen.

In Fällen, in denen der Bauträger die einzelnen Eigentumseinhei-
ten zu unterschiedlichen Quadratmeterpreisen veräußert, kann 
eine abweichende Aufteilung in Betracht kommen. Gesamtauf-
wendungen sind die dem Bauträger in Rechnung gestellten und an 
den Erwerber weitergegebenen Kosten für Baumaßnahmen.

Bei Bauherren oder Erwerbern, die einem Bauträger, Baubetreuer 
oder Generalunternehmer mit der Durchführung der Maßnahmen 
beauftragt haben und in vergleichbaren Fällen ist die notwendige 
Prüfung der Einzelleistungen nur möglich, wenn der Antragsteller 
die spezifizierten Rechnungen der Handwerker, Subunternehmer 
und Lieferanten an den Bauträger oder Ähnliche sowie einen de-
taillierten Einzelnachweis über die Vergütungen für dessen eigene 
Leistungen vorlegt. Wenn es zur Prüfung der Einzelleistungen er-
forderlich ist, kann die Vorlage der Kalkulation verlangt werden. 

Bei mehrjährigen Baumaßnahmen sind der Beginn und das Ende 
der Baumaßnahmen in die Bescheinigung aufzunehmen.

Zu den bescheinigungsfähigen Aufwendungen gehört auch die in 
den Rechnungen ausgewiesene Umsatzsteuer. Soweit die Umsatz-
steuer als Vorsteuer abzugsfähig ist, kann die Bescheinigung auf 
Begehren des Antragstellers auf die Nettorechnungsbeträge be-
schränkt werden. Schuldet der Bauherr die Umsatzsteuer aus den 
von ihm bezogenen Leistungen nach § 13b des Umsatzsteuerge-
setzes (nachfolgend UStG genannt), kann die von ihm an die Fi-
nanzbehörde abgeführte Umsatzsteuer in die Bescheinigung ein-
bezogen werden. Voraussetzung ist, dass die Anmeldung und 
Zahlung der nach § 13b UStG geschuldeten Umsatzsteuer nach-
gewiesen ist.

Die Bescheinigung soll möglichst in elektronischer Form erfol-
gen.

6. Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln

In die Bescheinigung sind die Zuschüsse aufzunehmen, die aus 
Sanierungs- oder Entwicklungsförderungsmitteln (in der Regel 
Städtebauförderung) bewilligt wurden. Sanierungs- oder Ent-
wicklungsförderungsmittel sind Mittel des Bundes, der Länder, 
der Gemeinden oder der Gemeindeverbände, die zur Förderung 
der Entwicklung oder Sanierung bestimmt sind (§§ 164a und 164b 
BauGB). Etwaige Zuschüsse aus anderen Förderprogrammen 
brauchen nicht bescheinigt zu werden.

Durch geeignete organisatorische Maßnahmen ist sicherzustellen, 
dass die Bescheinigung entsprechend § 7h Absatz 2 Satz 2 EStG 
(eigenständige Korrekturvorschrift) geändert werden kann, wenn 
solche Zuschüsse nach dem Ausstellen der Bescheinigung ge-
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währt werden (§ 4 der Mitteilungsverordnung). Die steuerliche 
Festsetzungsfrist ist insoweit unbeachtlich.

7. Prüfungsrecht der Finanzbehörden

Die Finanzbehörden haben zu prüfen,

1.  ob die vorgelegte Bescheinigung von der zuständigen Ge-
meindebehörde ausgestellt worden ist,

2.  ob die bescheinigten Aufwendungen steuerrechtlich dem Ge-
bäude zuzuordnen sind,

3.  ob durch die Baumaßnahmen ein bautechnischer Neubau oder 
ein neues Gebäude entstanden ist,

4.  ob die bescheinigten Aufwendungen zu den Herstellungskos-
ten (an einem bereits bestehenden Gebäude) oder den nach 
§ 7h Absatz 1 Satz 3 EStG begünstigten Anschaffungskosten, 
zu den sofort abziehbaren Betriebsausgaben oder Werbungs-
kosten, insbesondere zum Erhaltungsaufwand oder zu den 
nicht abziehbaren Ausgaben gehören,

5.  ob weitere Zuschüsse für die bescheinigten Aufwendungen 
gewährt werden oder worden sind,

6.  ob die Aufwendungen bei einer Einkunftsart oder bei einem 
zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäude wie Sonderaus-
gaben berücksichtigt werden können,

7.  in welchem Veranlagungszeitraum die erhöhten Absetzungen, 
die Verteilung von Erhaltungsaufwand oder der Abzug wie 
Sonderausgaben erstmals in Anspruch genommen werden 
können,

8.  in welcher Höhe Gemeinkosten, Funktionsträgergebühren, 
Gewinnaufschläge, Grunderwerbsteuer sowie weitere An-
schaffungsnebenkosten angefallen sind und in welcher Höhe 
diese auf die begünstigten Maßnahmen entfallen.

8. Gebührenpflicht

Die Bescheinigung ist gebührenpflichtig.

Die für die Erteilung der Bescheinigung angefallenen Gebühren 
gehören nicht zu den bescheinigungsfähigen Aufwendungen.

Diese Gebühren sind, sofern das Objekt zur Einkunftserzielung 
genutzt wird, als Werbungskosten oder Betriebsausgaben abzieh-
bar. 

9. Anlagen

Die Anlagen 1 und 2 sind Bestandteil dieser Verwaltungsvor-
schrift.

10. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tage nach der Veröffentli-
chung in Kraft. Gleichzeitig treten die Bescheinigungsrichtlinien 
zur Anwendung der §§ 7h, 10 f und 11a des Einkommensteuerge-
setzes vom 27. Oktober 1998 (AmtsBl. M-V S. 1337) außer Kraft.

Anlage 1 Muster für einen Antrag auf Ausstellung einer Be-
scheinigung

Anlage 2 Muster für eine Bescheinigung

AmtsBl. M-V 2021 S. 278
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Anlage 1 
           
 
Muster für einen Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung gemäß §§ 7h, 10f, 11a 

Einkommenssteuergesetz  
 

Anlagen 

1. Pläne Bestand 
2. Pläne mit Eintragung der Maßnahmen 
3. Modernisierungs- oder Instandsetzungsgebot oder Vereinbarung 
4. Originalrechnungen (Schlussrechnungen) 

 
Antragsteller  
Name, Vorname        Wohnsitzfinanzbehörde:  

Anschrift 

Telefon 
 
 

Eigentümer sonstiger Bauberechtigter Vertreter des Eigentümers oder eines sonstigen Bauberechtigten 
(Vollmacht ist beigefü gt ) 

 
 

1. Die Maßnahmen w urden durchgeführt an einem Gebäude (Gebäudeteil, der ein selbständiges 
unbew egliches Wirtschaftsgut ist, einer Eigentumsw ohnung oder im Teileigentum stehenden Räumen) 

 
in einem Sanierungsgebiet in einem städtebaulichen Entwicklungsbereich 

 
Adresse des Objekts, bei einem Gebäudeteil zusätzlich genaue Beschreibung 

 
 
 
 
 

 
 

2. Bezeichnung der Maßnahme:                                                                         
in Übereinstimmung mit Anlage 2 
 
 

3. Abschluss bei mehrjährigen Baumaßnahmen 
 

 

Lfd. Nr. Maßnahme begonnen (Jahr) beendet (Jahr) 

    
    
 
 

   
    

 
 

3a.  Wohn-/Nutzflächen 
 
       Vor Beginn der Baumaßnahmen:  Wohnfläche qm  Nutzfläche qm 
       Nach Beendigung der Baumaßnahmen: Wohnfläche qm  Nutzfläche qm 
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Lfd. 
Nr. 

Rechnungs- 
datum 

Kurzb ez ei c hn un g 
von Gewerk oder 

Baute il 

Abschluss der  
Maßnahme  

Rechnungs- 
betrag 

Zahlungs-
betrag 

Zahlungs-
datum  

in Position 
enthaltene 
Außenanlagen 

Prüfvermerk 

         
         
         
         
         
         
         
Übertrag         
       

 

Gebühren/Kosten für Rechnungs-
datum 

Rechnu ngs -
betrag 

Zahlungs-
betrag 

Zahlungs- 
datum 

Zinsen der Zwischen- und Endfinanzierung     
  
  

Vorauszahlung von Schuldzinsen     
  
  

Zinsfreistellungsgebühren     
  
  

Damnum, Disagio, Bearbeitu ngs- u nd Auszahlungsgebühren     
    

Kosten der Darlehenssicherung     
  
  

Garantie- und Bürgschaftsgebühren im Zusammenhang mit der 
Vermietung bzw. Finanzierung 

    
    

Gebühren im Zusammenhang mit der Zwischen- bzw. 
Endfinanzierung 

    
    

Gebühren für die Vermittlung des Objekts oder  Eigenkapital s 
und des Treuhandauftrags 

    
    

Abschlussgebühren     
  
  

Courtage, Agio, Beratungs- und Bearbeitungsgebühren sowie  
Platzierungsgarantiegebühren 

    
    

Kosten der Konzeptionserstellung und 
Prospektprü fung 

    
    

Treuhandgebühren und Baubetreuungskosten     
  
  

Preissteigerungs-, Kosten – bzw. Vert r ags d urc hfüh run gs-
Garantiegebühren 

    
    

Vergütungen für Steuer- und Rechtsberatung     
  
  

Beiträge zu Sach - und Haftpfl ichtversicherungen     
  
  

Sonstiges     
  
  

     
  
  

     
  
  

 

 
 

4. Aufstellung der Kosten 

Die Kosten sind nach Gewerken oder Bauteilen (z.B. Einbau Zentralheizung) zu ordnen und laufend zu nummerieren. Skonti und 
sonstige Abzüge sind vom Rechnungsbetrag abzusetzen. Bei Bedarf weitere Blätter beifügen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gesamt 

 
 
            Wegen Insolvenz des Bauträgers ist die Vorlage der Schlussrechnung nicht möglich (Gutachten eines Bausachverständigen 
 sowie Nachweis/Beleg für Insolvenz sind beigefügt). 
             
            Antragsteller ist vorsteuerabzugsberechtigt. 

 
An die Finanzbehörde abgeführte Umsatzsteuer nach § 13b UStG: ……….€ (Nachweise sind beigefügt). 
 

5. Funktionsträgergebühren im Sinne des BMF-Schreibens vom 20. Oktober 2003 [BStBl l 2003 S. 546] 
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6. Generalübernehmerverträge 

 
ja                 nein    

 
Wenn ja, dann 
a)  Eigentümer kauft nur die Sanierungsleistung (nur Kaufpreis angeben: Angaben zu 4. und 5. sind nicht erforderlich) 
b)  Gesamtkauf eines Grundstücks mit Sanierung (Angaben zu 4. und 5. sind erforderlich) 
c)  Kauf von Eigentumswohnung von einem Bauträger  
 
Liegt ein Tatbestand der Fallgruppen b) oder c) vor, sind lediglich die erklärten und dem Grunde nach vom Bauamt geprüften 
Kosten zu bescheinigen. Die Zuordnung dieser Aufwendungen zu den Anschaffungskosten des Grund und Bodens, den 
Anschaffungskosten des Altgebäudes bzw. den Anschaffungskosten im Sinne des § 7h Absatz 1 Satz 3 EStG, den 
Herstellungskosten bzw. Modernisierungsaufwendungen oder den sofort abzugsfähigen Werbungskosten/Betriebsausgaben nimmt 
die zuständige Finanzbehörde vor. 

 
 

7. Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln 
Falls Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln (z.B. 
Städtebauförderung) gewährt worden sind, bitte hier auflisten. 

 
Zuschussgeber Baumaßnahme Datum der Bewilligung Betrag 

€ 
Datum der Auszahlung 

     
 
 
 

    
     
     

 
 

Gesamt 

 
Summe der Kosten (Nr. 4) 
abzüglich Summe der Zuschüsse (Nr. 7)  

Insgesamt 

 
 
 Ort, Datum  I 
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Anlage 2 
                      
 

Muster für die Bescheinigung gemäß §§ 7h, 10f, 11a Einkommensteuergesetz 
 
 

Anlagen 
Pläne zur Rückgabe 
Rechnungsaufstellung 
Originalrechnungen (Schlussrechnungen) 

 
 
Sehr geehrte 
 
 
 
 
 

(Die Bescheinigungsbehörde) bestätigt, dass das Gebäude (der Gebäudeteil, der ein selbständiges unbewegliches Wirtschaftsgut ist, die 
Eigentumswohnung oder die im Teileigentum stehenden Räume) 
 

(Genaue Adresse des Objekts, bei Gebäudeteilen zusätzlich genaue Beschreibung:)  
 
 

 
 
 
 
 

in einem durch Sanierungssatzung vom .................. förmlich festgelegten Sanierungsgebiet belegen ist. 
 
 

in einem durch 
− am .............. rechtsverbindlich gewordene Rechtsverordnung der Landesregierung nach § 53 StBauFG oder 

 
− gemeindliche Satzung nach §§ 6 und 7 BauGB-MaßnahmenG vom .............. 

 
− gemeindliche Satzung nach § 165 Abs. 6 BauGB 

 
förmlich festgelegten städtebaulichen Entwicklungsbereich belegen ist. 

 
 

An dem Gebäude sind durchgeführt worden: 
 

o  Moder ni s i eru ng s m a ß na hm e n im Sinne des § 177 BauGB 
o  Instan ds etz u ng s m a ß na hm e n im Sinne des § 177 BauGB 
o  Maßnahmen, die der Erhaltung, Erneuerung und funktionsgerechten Verwendung eines Gebäudes dienen, das wegen seiner 

 
•  geschichtlichen 
•  künstlerischen oder 
•  städtebaulichen 

 
Bedeutung erhaltenswert ist. 
 
 

Der Durchführung der Maßnahme lag zugrunde:  

Modernisierungsgebot vom .................. 
Instandsetzungsgebot vom ................. 

 

 
eine Vereinbarung zwischen dem Antragsteller und der Gemeinde vom ...................... 

 

 
   Die hieran in der Zeit vom …. bis …. durchgeführten Maßnahmen (konkrete Bezeichnung/Beschreibung der Baumaßnahme)  

haben zu Aufwendungen von .......... € einschließlich         /ohne Umsatzsteuer  geführt.          
 
 

Die Aufwendungen sind in dem anliegenden Verzeichnis der Kosten, das Bestandteil dieser Bescheinigung ist, gekennzeichnet. Die Kosten 
sind durch die Rechnungen nachgewiesen worden. Die Baumaßnahmen wurden vor Beginn mit der Gemeinde abgestimmt. 

 
 
Die Bescheinigung ist nicht alleinige Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Steuervergünstigung. Die Finanzbehörde prüft weitere 
steuerrechtliche Voraussetzungen, insbesondere ob durch die Baumaßnahmen ein bautechnischer Neubau entstanden ist,  die Abziehbarkeit 
der Aufwendungen als Betriebsausgaben, a l s Werbungskosten oder Sonderausgaben, die Zugehörigkeit der Aufwendungen zu den 
Anschaffungskosten im Sinne des § 7h Absatz 1 Satz 3 EStG oder zu den Herstellungskosten, zum Erhaltungsaufwand oder zu den nicht 
abziehbaren Kosten und ob die Maßnahmen zur Herstellung eines neuen Gebäudes führen. 
 

Zu den bescheinigten Aufwendungen gehören Gemeinkosten, Funktionsträgergebühren und/oder Gewinnaufschläge des Bauträgers, die 
Grunderwerbsteuer sowie weitere Anschaffungsnebenkosten. Begünstigt ist nur der Anteil, der nach den Feststellungen der 
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Finanzbehörden zu den Anschaffungskosten im Sinne des § 7h Absatz 1 Satz 3 EStG oder den Herstellungskosten gehört, die auf die 
begünstigten Baumaßnahmen entfallen. 
 
Zusätzlich gehören zu den begünstigten Aufwendungen, Gemeinkosten, Funktionsträgergebühren, Gewinnaufschläge des Bauträgers, die 
Grunderwerbsteuer sowie weitere Anschaffungsnebenkosten. Davon ist jedoch nur der Anteil begünstigt, der nach den Feststellungen des 
Finanzamtes zu den Anschaffungskosten i. S. d. § 7h Absatz 1 Satz 3 EStG oder den Herstellungskosten gehört, die auf die begünstigten 
Baumaßnahmen entfallen. 
 
 

Für die durchgeführte Baumaßnahme ________________________ (konkrete Baumaßnahme/Beschreibung der Maßnahme) wurden aus öffentlichen 
Mitteln 

 
Zuschüsse von insgesamt €     gewährt, davon wurden  
bewill igt €    am   ,  ausgezahlt €    am   
 
bewill igt €    am  ,  ausgezahlt €    am   
 

 
keine Zuschüsse gewährt. 

Werden solche Zuschüsse nach Ausstellung der Bescheinigung bewilligt, wird diese entsprechend geändert und der Finanzbehörde Mitteilung 
hiervon gemacht. Im Übrigen bleibt der Empfänger verpflichtet, für die Maßnahme vereinnahmte oder bewilligte Zuschüsse aus öf fentlicher Kasse 
in seiner Steuererklärung der Finanzbehörde anzugeben, da sie zu einer Minderung der berücksichtigungsfähigen Aufwendungen führen.  
 
 

Es liegt eine Nutzungserweiterung oder Umnutzung vor.  
Aus folgenden Gründen ist sie ausnahmsweise förderfähig (vgl. Tz. 3.2. der Bescheinigungsrichtlinien): 
___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________ 

 
 
Ergänzende Bemerkungen: 
 
Diese Bescheinigung dient zur Vorlage bei der Finanzbehörde (und ist gebührenpflichtig).  
Rechnung und Überweisungsformular l iegen bei. 
 
 
-Rechtsbehelfsbelehrung- 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei (der Beschei nigungsbehörde) erhoben werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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Verfügung:

1.  Der Verein „Islamischer Förderverein Bremen e. V.“ ist eine 
Ersatzorganisation des verbotenen Vereins „Kultur & Famili-
en Verein e. V.“.

2.  Der Verein „Islamischer Förderverein Bremen e. V.“ ist verbo-
ten. Er wird aufgelöst.

3.  Das Vermögen des Vereins „Islamischer Förderverein Bremen 
e. V.“ wird beschlagnahmt und eingezogen.

4.  Forderungen Dritter gegen den Verein „Islamischer Förder-
verein Bremen e. V.“ werden beschlagnahmt und eingezogen, 
soweit sie sich nach Art, Umfang oder Zweck als eine vorsätz-
liche Förderung der verfassungswidrigen Bestrebungen des 
Vereins darstellen oder soweit sie begründet wurden, um Ver-
mögenswerte des Vereins dem behördlichen Zugriff zu entzie-
hen oder den Wert des Vermögens der Organisation zu min-
dern. Hat ein Gläubiger eine solche Forderung durch Abtre-
tung erworben, wird sie eingezogen, soweit der Gläubiger ihre 
Eigen schaft als Kollaborations- oder Umgehungsforderung 
im Zeitpunkt ihres Erwerbs kannte.

5.  Sachen Dritter werden beschlagnahmt und eingezogen, soweit 
der Berechtigte durch Überlassung der Sachen an den Verein 
„Islamischer Förderverein Bremen e. V.“ dessen verfassungs-
widrige Bestrebungen vorsätzlich gefördert hat oder die 
Sachen zur Förderung dieser Bestrebungen bestimmt sind.

6.  Die Verfügung ist von Gesetzes wegen sofort vollziehbar (§ 8 
Absatz 2 Satz 3 Vereinsgesetz).

Gläubigeraufruf:

Die Gläubiger des verbotenen Vereins werden nach § 15 Absatz 1 
der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Regelung des 
öffentlichen Vereinsrechts aufgefordert, 

-  ihre Forderungen bis zum 12. August 2021 unter Angabe des 
Betrages und des Grundes bei dem Senator für Inneres, Cont-
rescarpe 22/24, 28195 Bremen anzumelden,

-  ein im Falle der Insolvenz beanspruchtes Vorrecht anzugeben, 
soweit dieses Voraussetzung für eine vorzeitige Befriedigung 
nach § 16 Absatz 1 der Verordnung zur Durchführung des 
Gesetzes zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts ist,

-  nach Möglichkeit urkundliche Beweisstücke oder Abschriften 
hiervon beizufügen.

Es wird darauf hingewiesen, dass Forderungen, die bis zum 
12. August 2021 nicht angemeldet werden, nach § 13 Absatz 1 
Satz 3 des Vereinsgesetzes erlöschen.
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Öffentliches Vereinsrecht 
Bekanntmachung über die Unanfechtbarkeit des Verbots des Vereins „Islamischer 

Förderverein Bremen e. V.“ und Gläubigeraufruf

Bekanntmachung des Senators für Inneres Bremen

Vom 21. Juni 2021

Die Verbotsverfügung des Senators für Inneres vom 2. Februar 2016 gegen den Verein „Islamischer Förderverein Bremen e. V.“ ist 
bestandskräftig geworden.
Gegen die Verbotsverfügung vom 2. Februar 2016 wurde am 15. März 2016 Klage vor dem Oberverwaltungsgericht Bremen eingelegt. 
Mit Schreiben vom 12. März 2021 wurde die Klage zurückgenommen. Mit Beschluss vom 15. März 2021 (Aktenzeichen: 1 D 69/16) 
hat der 1. Senat des Oberverwaltungsgerichts Bremen das Verfahren eingestellt.
Die Verbotsverfügung ist unanfechtbar geworden.
Der verfügende Teil des Verbots wird gemäß § 7 Absatz 1 des Vereinsgesetzes nachfolgend bekannt gegeben:
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Bei dem Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern 
ist eine Stelle für

eine Richterin/einen Richter am Oberverwaltungsgericht 
(BesGr. R 2 BBesO)

zu besetzen.

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit weit überdurchschnittlichen 
Fachkenntnissen, die sich in der Rechtsprechung bzw. im staats-
anwaltschaftlichen Dienst besonders bewährt hat. Urteilsvermö-
gen und Entschlusskraft, schriftliches Ausdrucksvermögen, 
Kooperationsfähigkeit sowie Belastbarkeit sollten besonders aus-
geprägt sein.

Aus personalwirtschaftlichen Gründen ist die Ausschreibung auf 
Bedienstete des Landes Mecklenburg-Vorpommern, die die Vor-
aussetzungen des § 10 Absatz 1 und des § 122 des Deutschen 
Richtergesetzes erfüllen, beschränkt. 

Das Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern ist bestrebt, 
den Frauenanteil zu erhöhen. 

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevor-
zugt.

Bewerbungen sind innerhalb von zwei Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausschreibung auf dem Dienstweg zu richten an:

 Justizministerium 
 Mecklenburg-Vorpommern 
 Puschkinstraße 19 – 21 
 19055 Schwerin

Wegen der erforderlichen Bewerbungsunterlagen kann auf die 
Personalakten Bezug genommen werden. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass dem Präsidialrat Personalakten nur mit Zustimmung 
der Bewerberin/des Bewerbers vorgelegt werden dürfen.

Schwerin, den 22. Juni 2021

Justizministerium
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Stellenausschreibungen



Nr. 28 Amtsblatt für Mecklenburg-Vorpommern 2021 291

IMPRESSUM: Herausgeber und Verleger: Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern, Puschkinstraße 19 – 21, 19055 Schwerin, Tel. (0385) 588-3497 und -3498 
Technische Herstellung und Vertrieb: Produktionsbüro TINUS, Großer Moor 34, 19055 Schwerin, Tel. (0385) 593828-00, Fax (0385) 593828022, E-Mail: info@
tinus-medien.de Bezugsbedingungen: Bezug nur beim Hersteller; Preis: Abonnement halbjährlich 36 EUR, Abbestellungen bis 30.4. bzw. 31.10. jeden Jahres, Einzel-
bezug je angefangene 16 Seiten 1,25 Euro, vorliegende Ausgabe 2,50 Euro. Die Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Versand.




